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§ 7 T-EK Beschäftigung während des
Karenzurlaubes

 T-EK - Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

(1) Der Dienstnehmer (Vater, Adoptiv- oder P5egevater) kann während seines Karenzurlaubes eine geringfügige

Beschäftigung ausüben, bei der das ihm gebührende Entgelt im Kalendermonat den Betrag nach § 5 Abs. 2 Z 2 ASVG

nicht übersteigt. Eine Verletzung der Arbeitsp5icht im Rahmen einer solchen Beschäftigung hat keine Auswirkungen

auf das karenzierte Dienstverhältnis.

(2) Weiters kann der Dienstnehmer während seines Karenzurlaubes mit seinem Dienstgeber für längstens 13 Wochen

im Kalenderjahr eine Beschäftigung über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus vereinbaren. Wird nicht während des

gesamten Kalenderjahres Karenzurlaub in Anspruch genommen, so kann eine solche Beschäftigung nur im aliquoten

Ausmaß vereinbart werden.

(3) Mit Zustimmung des Dienstgebers kann eine Beschäftigung im Sinne des Abs. 2 auch mit einem anderen

Dienstgeber vereinbart werden. Dienstnehmer in einem ö>entlich-rechtlichen Dienstverhältnis nach § 1 Abs. 1

bedürfen in einem solchen Fall der Genehmigung durch die Dienstbehörde. § 56 Abs. 4 des Beamten-

Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, in der für Landesbeamte übernommenen Fassung gilt sinngemäß.
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